
198

FLF 5/2018

In den zurückliegenden zehn Jahren 
ist auf die Bankenbranche eine bei-
spiellose Flut an neuen Regulie-
rungsvorschriften sowie Verschär-
fungen bestehender Vorschriften 
zugekommen. Auslöser war die welt-
weite Finanzkrise und der daraus  
resultierende politische Wille, die 
Krisenresistenz der Finanzbranche  
zu stärken und den Einsatz von  
Steuergeldern zur Bewältigung künf-
tiger Krisen zu vermeiden. So wur- 
den beispielsweise die Eigenkapital- 
und Risikomessvorschriften auf allen 

Ebenen erhöht.1 Darüber hinaus ist 
eine Reihe neuartiger Regulierungs-
vorschriften auf den Weg gebracht 
worden wie etwa zu den Vergütungs- 
und Bonussystemen von Banken 
sowie zu Sanierungs- und Abwick-
lungsplänen.

Die Finanzkrise kann letzten 
Endes darauf zurückgeführt werden, 
dass vor allem international tätige 
Großbanken das wahre Ausmaß ihrer 
eingegangenen Risiken entweder zu 
gering und damit falsch eingeschätzt 
oder aber wider besseres Wissen in 
Kauf genommen hatten. Aus diesem 
Grund haben die Bankenaufseher auf 
internationaler Ebene beschlossen, 
Banken in ihrem grundsätzlichen 
Umgang mit Risiken stärker denn je 
in die Pflicht zu nehmen und eine an-
gemessene Risikokultur einzufor-
dern.2 Mit dem Thema Risikokultur 
verfolgen die Aufseher das Ziel, auf 
allen Ebenen der Bank das Risikobe-
wusstsein der Mitarbeiter, die Trans-
parenz über die Risikobereitschaft der 
Bank und die zugehörigen Verhal-
tensregeln, Kontrollen und Entschei-
dungsprozesse zu stärken.

Zahlreiche relevante  
Veröffentlichungen

Das Thema Risikokultur ist hier-
zulande erstmals mit der MaRisk-No-

Risikokultur nach MaRisk – neue Anforderung 
ab 2018
Warum jetzt und weshalb überhaupt?

Michael Somma, Dr. Max Weber, Dirk Brechfeld

Die Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) im Oktober 2017 hat das Thema Risikokultur im 
deutschen Aufsichtsrecht erstmals verankert. Die Umsetzungs-
frist läuft zum 31. Oktober 2018 aus. Wenngleich es zunächst um 
die Verabschiedung, Dokumentation und bankinterne Kommu-
nikation der Risikokultur geht, erwächst daraus die Überprüfung 
und Bewertung der gelebten Risikokultur. Der Beitrag beschreibt 
Besonderheiten für Finanzierungs-, Leasing- und Factoring- 
Geschäfte und gibt Anregungen zur Ausgestaltung. (Red.)

1) Der Baseler Ausschuss hat in mehreren Schrit-
ten das Basel-II-Rahmenwerk erweitert und 
mit Verabschiedung der Basel-III-Finalisie-
rung Ende 2017 abgeschlossen, wobei im We-
sentlichen eine Umsetzungsfrist bis 2022 vor-
gesehen ist.

2) Vgl. Baseler Ausschuss: Corporate Governance 
Principles for Banks, BCBS 328, 2015.
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3) Vgl. BaFin-Rundschreiben 09/2017 (BA) vom 
27. Oktober 2017.

4) Neben dem Baseler Ausschuss haben vor allem 
das Financial Stability Board (FSB) und die 
Europäische Bankenaufsicht (EBA) eine Reihe 
von Papieren zur Risikokultur veröffentlicht.

5) Das FSB-Papier von 2014 definiert vier Indi-
katoren; zwischenzeitlich hat sich in der Um-
setzungspraxis mit dem Themenblock „Risi-
komanagementrahmen“ ein weiterer, fünfter 
Indikator etabliert.

Übersicht zu den aufsichtsrechtlich relevanten Veröffentlichungen

Quelle: EY Deutschland 2018 

velle 20173 im deutschen Aufsichts-
recht verankert worden. Die zahl-  
reichen, zuvor veröffentlichten inter-
nationalen und europäischen Pa-
piere4 waren bis zu diesem Zeitpunkt 
weitestgehend unbeachtet geblieben 
(siehe Abbildung). Die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) hat die Ausführungen 
in den MaRisk vergleichsweise knapp 
gehalten. So bleibt beispielsweise die 
Frage, welche Erwartungen die BaFin 
mit Aufnahme des Themas Risiko-
kultur in die MaRisk an die Institute 
richtet. Konkrete Ausgestaltungshin-
weise nennen die neuen MaRisk 
nämlich nicht.

Offenkundig ist, dass bei der 
neuen MaRisk-Anforderung zur Risi-
kokultur nicht die Frage im Mittel-
punkt steht, ob ein Institut eine solche 
hat oder benötigt. Jede Bank hat seit 
jeher eine eigene Risikokultur, ebenso 
wie eine eigene Unternehmenskultur, 
wozu auch die Risikokultur zählt. Im 
Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, 
wie die Geschäftsleitung die Risiko-
kultur im Sinne der strategischen 

Ziele beeinflussen, kommunizieren, 
dokumentieren und vorleben kann. 
Im Hinblick auf die neuen MaRisk-
Anforderungen zur Risikokultur 
räumt die BaFin den Banken bis zum 
31. Oktober 2018 Zeit für die Umset-
zung ein.

Fünf Indikatoren  
einer Risikokultur

Zwar fordert das nationale Auf-
sichtsrecht mit den MaRisk eine Risi-
kokultur, wie erwähnt fehlen auf nati-
onaler Ebene (leider) jedoch jegliche 
Hinweise zur konkreten Ausgestal-
tung und Umsetzung. Insoweit ist  
die in der Übersicht aufgeführte 
„Guidance […] on Risk Culture“ des 
Financial Stability Board (FSB) die 
derzeit am besten geeignete Grund-
lage zum umfassenden Verständnis 
der regulatorischen Anforderungen 
beziehungsweise Erwartungen an eine 
im Institut zu verankernde bezie-
hungsweise vorhandene Risikokultur. 
Hieran lehnt sich auch die EBA-Leitli-
nie zur Internal Governance in ihrem 

Titel IV, Tz. 94 ff. an. Eine angemes-
sene Risikokultur wird laut FSB durch 
fünf 5 Indikatoren (Kernelemente) be-
stimmt, die sich in der bisherigen, na-
tionalen Umsetzung so auch durchge-
setzt haben. Diese fünf Indikatoren 
stellen die Kernelemente einer Risiko-
kultur dar und beinhalten typischer 
Weise die folgenden, zentralen risiko-
kulturellen Aspekte in Form von Leit-
linien.

Vorgelebte Leitungskultur („Tone 
from the Top“/„Leadership“)

 „Tone from the Top“ – die Lei-
tungsorgane haben eine Vorbild-
funktion und leben das festgelegte 
Wertesystem im Sinne von „lead 
and influence“ vor.

Herausgeber Dokumente Kernelemente

BaFin 

► 5. MaRisk-Novelle vom 27. Oktober 2017 
► Definition von Risikokultur, Verantwortung der 

Geschäftsführung (AT 3)

► Anschreiben zur MaRisk-Konsultation 02/2016    ► Verhaltenskodex

Risikokultur: Anforderungen an eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung (BaFin Journal August 2015)

► Bezugnahme auf die Indikatoren einer Risikokultur 
gemäß FSB (s.u.)

Board 

►

►

Guidance on Supervisory Interaction withFinancial 
Institutionson Risk Culture: A Framework for Assessing
Risk Culture (April 2014)

► Indikatoren einer soliden Risikokultur

► Principles for An Effective Risk Appetite Framework 
(November 2013) 

Risikoappetit-Rahmenwerk, Risikolimite sowie 
Definition von Rollen und Zuständigkeiten 

Basel Committee
on Banking 
Supervision 

Financial 
Stability

►

EBA

FCA

► Guidelines on commonprocedures and methodologies
for the SREP 

► Guidelines on internal governance (EBA/2017/11; ersetzt 
die bisherige/noch gültige EBA GL 44) 

►
►

Verantwortlichkeiten des Managements
Anforderungen an Entscheidungsprozesse

► Bestandteile einer effizienten Kommunikation

► Corporate governance principles for banks (BCBS 328)
► „Tone from the Top“
► Definition Risikoappetit
► Verhaltenskodex

► Culture in Banking 
► FCA Risk Outlook 2013

► Verantwortlichkeiten 
► Whistleblowing

… ► … ► …
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 Vom Management festgelegter 
Verhaltenskodex regelt, welches 
Verhalten in Bezug auf Risiken an-
gestrebt wird.

Verbindliche Organisationsstruk-
tur und Verantwortlichkeiten der 
Mitarbeiter („Accountability”)

 Klare Definition, Kommunika-
tion sowie Verständnis von Rollen 
und Verantwortlichkeiten über 
alle „three lines of defence“. Akti-
vitäten jedes Mitarbeiters müs- 
sen im Einklang mit dem Werte-
system, dem Risikoappetit und 
den Risikolimits des Instituts  
stehen.

 Beachtung von Risiken im Rah-
men von Entscheidungsprozessen 
führen zu ausgewogenen Ent-
scheidungen. Mechanismen defi-
nieren die Verhaltensweise, die zur 
gewünschten Risikokultur führen 
soll.

 Die Geschäftsbereiche sind für die 
von ihnen eingegangenen Risiken 
verantwortlich.

Geeigneter Risikomanagement-
rahmen („Risk Framework inclusive 
Risk Appetite“)

 Der Risikoappetit ist durch die 
Leitungsorgane schriftlich defi-
niert und berücksichtigt alle we-
sentlichen Risiken.

 Geeignete Indikatoren stellen si-
cher, dass das bestehende Risiko-
rahmenwerk bekannt ist und be-
achtet wird. Ebenfalls wird 
sichergestellt, dass den Mitarbei-
tern die relevanten Implikationen 
aus dem Risikorahmenwerk (zum 
Beispiel dem Limitsystem) trans-
parent gemacht werden.

Offene Kommunikation und kriti-
scher Dialog („Effective Communica-
tion and Challenge”)

 Auf Basis definierter Kommunika-
tionswege und -formen wird ge-
währleistet, dass zwischen der  
Geschäftsleitung und dem Auf-
sichtsorgan sowie gegenüber den 
übrigen Mitarbeitern ein transpa-

renter und offener Dialog stattfin-
det.

 Eine auf allen Ebenen erwünschte 
Äußerung alternativer Ansichten 
sowie Kritik zulassende bezie-
hungsweise respektierende Ein-
schätzungen werden gefördert.

Angemessene Anreizstrukturen 
(„Incentives“) 

 Eine materielle und/oder immate-
rielle Vergütungs- und Anreiz-
struktur dient dazu, die Mitarbei-
ter zu motivieren, sich dem 
Wertesystem und dem Verhaltens-
kodex im Institut entsprechend zu 
verhalten.

 Die Kriterien zur Leistungsmes-
sung sind so festgelegt, dass die 
Mitarbeiter stets im Interesse des 
Instituts und im Einklang mit der 
Risikokultur handeln.

Schlanke und angemessene 
Umsetzung

Jedes Institut verfügt über eine ge-
lebte Unternehmenskultur, die zu-
mindest implizit auch eine Risikokul-
tur beinhaltet. Zudem finden sich 
zahlreiche Aspekte, die eine solche 
Kultur ausmachen, bereits in diversen 
Dokumenten, wie Strategien, Richtli-
nien, Rahmendokumenten et cetera 
wieder. Eine dokumentierte und ge-
samthafte Risikokultur ist bezie-
hungsweise war jedoch zumeist nicht 
oder nicht mit sämtlichen vom FSB 
definierten Kernelementen vorhan-
den. Zudem ist fraglich, ob das, was 
als Risikokultur „gelebt“ wird, auch 
das ist, wie es „Tone from the Top“ ge-
wünscht wird und sein sollte. Zu be-
obachten ist auch, dass die Vorgaben 
der Leitungsgremien mancherorts 
nicht mit den Risikomanagementvor-
gaben und den Anreizstrukturen 
kompatibel sind.

Die entscheidenden Fragestellun-
gen der Umsetzung und Verankerung 
sind:

 Phase 1 „Soll“: Wie können und 
sollten im Rahmen des Vorhande-

nen schlanke Vorgaben gemacht 
und angemessen verankert werden?

 Phase 2 „Ist“: Wie kann das tat-
sächliche Agieren der Mitarbeiter 
bezogen auf das gewünschte Ver-
halten messbar gemacht und 
Maßnahmen abgeleitet werden?

Ein mögliches, praxisbewährtes 
Vorgehen für Phase 1 besteht darin, 
die Kernelemente in Form von Leit-
linien in ein neu zu erstellendes  
Risikokultur-Rahmenwerk aufzuneh-
men. Idee dabei ist, ein neues  
Dokument zu erstellen und die beste-
hende schriftlich fixierte Ordnung 
(sFO) im Weiteren unverändert zu las-
sen. Dieses Rahmendokument braucht 
einen Umfang von rund zehn Seiten 
nicht zu überschreiten und kann in 
einem sehr schlanken Ansatz auch auf 
wenigen Seiten verfasst werden. 

Um zu diesem Ergebnis zu kom-
men, sind zunächst die aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben auf Basis der oben an-
gegebenen Quellen in ein 
in stitutsspezifisches Soll zu überfüh-
ren. Jedes Institut muss individuell ent-
scheiden, welche Bestandteile es für 
sich als relevant erachtet und wie es 
diese Bestandteile interpretiert bezie-
hungsweise umsetzt, da beispielsweise 
das Thema angemessene Anreiz- und 
Vergütungsstrukturen nur dann rele-
vant ist, wenn solche Anreize wie Bo-
nussysteme überhaupt vorhanden sind. 
Bei dieser ersten Aktivität wird somit 
innerhalb einer Expertenrunde (gege-
benenfalls mit Beteiligung der Ge-
schäftsführung) das institutsspezifische 
Sollbild einer Risikokultur hergeleitet. 

Auf dieser Basis ist eine (doku-
mentarische) Gap-Analyse mittels der 
vorhandenen Dokumente durchzu-
führen, indem diverse Bestandteile 
der Risikokultur aus bestehenden Do-
kumenten „entliehen“ beziehungs-
weise auf diese referenziert werden. 
Bestandteile, die aktuell in keinem 
Dokument beschrieben sind bezie-
hungsweise keinem bereits bestehen-
den Dokument sinnvoll zugeordnet 
werden können, sollten innerhalb des 
Rahmendokuments aufgenommen 
und erläutert werden. Am Ende steht 
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6) Für alle Neuerungen der MaRisk-Novelle 2017 
ist ein formale Umsetzungsfrist bis 31. Okto-
ber 2018 vorgesehen; da die Etablierung einer 
institutsindividuellen Risikokultur dem Cha-
rakter nach nie abgeschlossen ist, legen die 
Autoren die unspezifischen Anforderungen so 
aus, dass (zumindest) die Ausarbeitung des 
„Risikokultur-Rahmenwerks“ innerhalb der 
gesetzten Frist erfolgt sein sollte.

ein Rahmenwerk, das die Kernele-
mente und Leitlinien der instituts-
spezifischen Risikokultur enthält,  
aufsichtskonform ist und mit den 
sonstigen Dokumenten (sFO) im Ein-
klang steht.

Mit Abschluss dieser Phase 1 ist die 
institutsindividuelle Risikokul tur zu-
nächst „lediglich“ dokumentiert, ver-
abschiedet und intern ver öffentlicht. 
Das bedeutet aber noch nicht, dass die 
Mitarbeiter die Inhalte auch wirklich 
verinnerlicht haben und vorrangig 
auch danach handeln. 

Zwingend ist mithin eine stetige 
Verankerung der zuvor definierten  
Risikokultur durch geeignete Kom-
munikations-, Trainings- und Un- 
terstützungsmaßnahmen. Erst wenn 
diese Verankerungsmaßnahmen aus-
reichend Raum und Zeit einge-
nommen haben (ein bis zwei Jahre), 
macht der eigentliche Schwerpunkt 
von Phase 2, die Überprüfung und  

Bewertung des tatsächlichen Verhal-
tens der Mitarbeiter gegen das ge-
wünschte Zielbild in Form des insti-
tutsspezifischen Rahmendokumentes 
Risikokultur, Sinn. 

Das heißt, die wesentlichen Be-
standteile dieser Folgephase sind:

 Stetige Verankerung der in Phase 
1 definierten Risikokultur durch  
geeignete Maßnahmen mittels 
an gemessener Kommunikations-, 
Trainings- und Unterstützungs-
maßnahmen. Zu den Unterstüt-
zungsmaßnahmen gehört auch 
eine klare Zuweisung und Kom-
munikation von Verantwortlich-
keiten („accountability“).

 Entwicklung einer Methodik ins-
besondere durch Fragebögen und 
Workshops zur Messung der ge-
lebten Risikokultur und Durch-
führung der Workshops und 
Einzelgespräche beziehungsweise 
Ausfüllen der Fragebögen zur Er-

mittlung von potenziellen Lücken 
zwischen dem festgelegten Ziel-
bild und der gelebten Risikokultur 
im Institut.

 Entwicklung und Implementie-
rung eines Konzepts zur Schlie-
ßung der erkannten Lücken.

Dabei steht die Frage im Mittel-
punkt, wie sich die Mitarbeiter in spe-
zifischen Situationen im Abgleich zu 
den Leitplanken der dokumentierten 
Risikokultur tatsächlich verhalten.

Die Phase 1 „Risikokultur-Rah-
menwerk“ sollte den nationalen  
Vorgaben folgend noch in diesem 
Jahr abgeschlossen werden.6 Die Um-

Finanzierung
Leasing

Factoring

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                 Verlag für Absatzwirtschaft GmbH



202

FLF 5/2018

setzung gemäß Phase 2 macht dem 
vorgestellten Ansatz folgend erst im 
Anschluss und nach stetiger Veranke-
rung risikokulturellen Verhaltens 
Sinn, das bedeutet über die nächsten 
Jahre.

Finanzierung, Leasing,  
Factoring – Besonderheiten

Als Teil einer umfassenden „Cor-
porate Culture“ ist die Risikokultur 
auf die spezifischen Risiken im Han-
deln des jeweiligen Instituts durch 
seine Leitungsfunktion und Mitarbei-
ter ausgerichtet. Diesem Leitgedanken 
folgend sollten sich in der jeweiligen 
Risikokultur solche Elemente und 
Aussagen wiederfinden, die die spezi-
fischen Risiken des Unternehmens 
und seiner Branchenzugehörigkeit 
determinieren, wie nachfolgend bei-
spielhaft dargestellt.

Finanzierung 

 Beispiel Leitungskultur: Stetige 
Betonung („Tone from the Top“), 
dass die Mitarbeiter der Kun- 
den- und Marktfunktionen als  
sogenannte erste Verteidigungs-
linie verantwortlich für die ein-
gegan genen Risiken beispielsweise 
Adressenausfallrisiken sind; die 
zweite Verteidigungslinie (Risiko-
controlling-/Compliance-Funk-
tion) agiert vorrangig in der  
„systemischen“ Verantwortung 
für das jeweilige Risiko- bezie-
hungsweise Compliance-Manage-
ment-System.

 Beispiel Organisationsstruktur: 
Definition eines klaren Rollen- 
und Risikoverständnisses jedes 
Mitarbeiters inklusive Vorgaben 
(Kompetenzen, Limitsystem et ce-
tera) mit eindeutigen Funktions-
trennungen zwischen Markt, 
Marktfolge, Backoffice et cetera 
wie auch über die „Drei Verteidi-
gungslinien“ hinweg; Cooling-
Off-Vorgaben bei Wechsel von 
Mitarbeitern über die Verteidi-
gungslinien hinweg.

Leasing

 Beispiel Risikomanagementrah-
men: Besondere Thematisierung 
der spezifischen Restwert-/Ob-
jekt-Risiken des Leasing-Geschäf-
tes im Rahmen der Risikokultur; 
beispielsweise Begrenzung dieser 
Risiken durch Fokussierung auf 
bestimmte (nur wenige) Leasing-
Objekte, Einschränkung der  
Nutzungsmöglichkeiten der Lea-
sing-Objekte, stringente (risiko-
relevante) Auswahl der Leasing-
Nehmer et cetera. Hierzu bedarf 
es klarer und expliziter Aussagen 
im Rahmen der Festlegung des Ri-
sikoappetits in Bezug auf das 
Restwertrisiko.

 Beispiel Anreizstrukturen: Zeit-
liche Auszahlungsschranken be-
ziehungsweise Bindung von Ver-
triebsprovisionen an Laufzeit und 
Erfüllung der Leasing-Verträge.

Factoring

 Beispiel Kommunikation: Offene 
Kommunikation und Sensibilisie-
rung, dass das Factoring-Geschäft 
aufgrund des typischen Drei-Par-
teien-Verhältnisses und insbeson-
dere bei grenzüberschreitender 
Tätigkeit erhöhten Geldwäsche-
risiken unterliegt.7

 Beispiel Risikomanagementrah-
men: Besondere Thematisierung 
der Risiken in Bezug auf die An-
schlusskunden im Risikoappetit 
und in den weiteren Risikoma-
nagementverfahren, verbunden 
mit einem klaren „Tone from the 
Top“ hinsichtlich der Bedeutung 

der Bonität und Kreditwürdigkeit 
der Anschlusskunden.

Diese Beispiele möglicher Indika-
torenausprägungen mögen als Anre-
gung zur weiteren Vertiefung dienen 
und verdeutlichen, dass die Fest-
schreibung nicht trivial ist und sich 
eines generellen „One-size-fits-all-
Ansatzes“ entzieht. Die Risikokultur 
ist so individuell wie das Unterneh-
men selbst.

Entwicklung bleibt  
spannend

Mit Aufnahme des Themas Risi-
kokultur in die MaRisk im Jahr 2017 
und Gewährung einer Umsetzungs-
frist bis Oktober 2018 ist die deut-
sche Aufsicht im europäischen Ver-
gleich tendenziell eher „Nachzügler“. 
Dennoch sollten Banken nicht die 
Bedeutung unterschätzen, welche die 
BaFin dem Thema Risikokultur bei-
misst. 

Derzeit liegt der Fokus zwar auf 
der Verabschiedung, Dokumentation 
und bankinternen Kommunikation 
der Risikokultur (Phase 1). Diese 
Phase kann bei einem strukturierten 
Vorgehen mit überschaubarem Auf-
wand und Kapazitäteneinsatz effizient 
abgearbeitet werden.8

Die aufsichtliche Erwartungshal-
tung wird jedoch in den kommenden 
Jahren steigen und eine Überprüfung 
und Bewertung der tatsächlich geleb-
ten Risikokultur erforderlich machen 
(Phase 2). Ein Vorreiter bei diesem 
Thema ist die niederländische Auf-
sicht, die bereits heute die „gelebte“ 
Risikokultur in Banken unter Hinzu-
ziehung von Psychologen intensiv 
prüft und dezidiert bewertet. Es ist 
davon auszugehen, dass nicht nur die 
Europäische Zentralbank derartige 
Entwicklungen mit hohem Interesse 
verfolgt. Auch die BaFin entwickelt 
ihre Prüfungsmaßstäbe stetig weiter 
und orientiert sich zunehmend an eu-
ropäischen Vorgaben, wie nicht zu-
letzt das Thema Risikotragfähigkeit 
verdeutlicht.9 

7) Abzuleiten aus der gesonderten Hervor hebung 
gemäß §§ 24 a Absatz 3c und 25 k Absatz 2 Kre-
ditwesengesetz.

8) Zur Unterstützung seiner Mitgliedsbanken hat 
der Bankenfachverband in Kooperation mit 
EY eine „Bauanleitung zur Erstellung eines 
Rahmendokuments Risikokultur“ entwickelt 
und veröffentlicht, www.bfach.de. Dieser Leit-
faden stellt praxisorientiert die notwendigen 
Schritte zur Definition einer institutsspezifi-
schen Risikokultur und zur Erstellung eines 
individuellen Rahmendokuments dar.

9) Die deutsche Aufsicht ist mit der Neuausrich-
tung ihres Leitfadens „Aufsichtliche Beurtei-
lung bankinterner Risikotragfähigkeitskon-
zepte und deren prozessualer Einbindung in 
die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“)“ im 
Mai 2018  von ihrem bisherigen Konzept abge-
rückt und hat die europäischen Entwicklun-
gen adaptiert.
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